
DIE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
(AGB) FÜR KURSE 

Geltungsbereich: Es gelten ausschließlich meine Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für alle angebotenen Leistungen. Mit der Anmeldung erklärt der/die 
erziehungsberechtigte Person ihr Einverständnis mit meinen Geschäftsbedingungen. 
Abweichende Bedingungen bedürfen meiner schriftlichen Zustimmung. 

Ihr Vertragspartner: Kinderyoga-Dachau Carola Klepp 

Zahlungskonditionen und Stornierungsregeln für Yogaunterricht (Block Kurse):  Die 
Teilnahmegebühr beträgt €15,- für 45 Minuten x die jeweiligen Kurseinheiten. Bei 
Neuanmeldungen ist die erste Yogastunde gleichzeitig eine Schnupperstunde. Bei 
Nichtgefallen wird die Anmeldung storniert und eine Stundengebühr von 12,-€ 
berechnet.  

Es fällt keine Aufnahmegebühr an. Bei Geschwistern erhält der/die jüngeren 
Teilnehmer:in 10% Ermäßigung auf die jeweilige Kursgebühr, sofern beide 
Teilnehmer:innen in regulären Kursen sind. Diese Aktion ist nicht kombinierbar mit 
anderen Kursnachlässen. Der jeweilige Kursbetrag ist spätestens 7 Tage vor 
Kursbeginn durch rechtzeitige Überweisung auf mein Konto zu begleichen. Erst mit 
Eingang der Überweisung ist die Teilnahme am Kurs gewährleistet. 

Bei Rücktritt nach erfolgter Anmeldung ohne Teilnahme ist eine Bearbeitungsgebühr 
i.H.v. €12,- fällig. 

Eine Rückerstattung der Teilnahmegebühr nach der Teilnahme an der 2. Kursstunde 
und während des Kurses ist nicht möglich. Sollte ein Kurstag nicht stattfinden, wird 
ein Ersatztermin angeboten. Sollte dies nicht möglich sein, wird die Kursgebühr 
anteilig zurückerstattet. 

Nachholstunden: Nicht wahrgenommene Kursstunden können nach Rücksprache 
und Verfügbarkeit nachgeholt werden. Sie sind nicht übertragbar und gelten nur für 
die angemeldete Teilnehmer:in. 

Preise: Alle Preise sind Endpreise (Bruttopreise) in Euro inklusive der gesetzlich 
vorgeschriebenen Mehrwertsteuer. Preisänderungen und Irrtum sind vorbehalten. 

Aufsichtszeit: Die Aufsichtspflicht für die Kinder gilt ausschließlich während der 
Unterrichtszeit. 

Haftpflichtversicherung: Bei von einem/r Teilnehmer:in verursachten Schaden im 
Unterrichtsraum haften die Erziehungsberechtigten. Eine Haftpflichtversicherung wird 
empfohlen. 
 


